Besondere Vertragsbedingungen der Stadt Münster
(VOL/B bzw. VgV/UVgO; Stand: 13.05.2019)

1. 	Sicherheiten
	Es sind keine Sicherheitsleistungen erforderlich.

2. 	Vertragsstrafen (§ 11 VOL/B)
Der Auftragnehmer hat die in den Vergabeunterlagen angegebenen Ausführungsfristen einzuhalten. Bei Überschreitung der Ausführungsfristen des Auftragnehmers kann der Auftraggeber eine von ihm nach § 315 BGB festzusetzende Vertragsstrafe verlangen, deren Angemessenheit gerichtlich überprüft werden kann. Der Auftraggeber geht davon aus, dass für jede vollendete Woche der Verzögerung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % des Wertes der vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistung angemessen ist, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % der zu erbringenden Leistung. Bei beiden Werten handelt es sich um Nettowerte. Die Vertragsstrafe wird nicht verwirkt, wenn der Auftragnehmer die Verzögerung nicht zu vertreten hat. Der Auftraggeber kann die Vertragsstrafe bis zur Schlusszahlung geltend machen; die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens unter Anrechnung der Vertragsstrafe bleibt unberührt. Im Übrigen gelten die §§ 339 bis 345 BGB.
3. 	Teilzahlungen in Ergänzung zu VOL/B § 17 (Formular 512 EU)
Die Bezahlung erfolgt nach mängelfreier Endabnahme der jeweiligen Teil-Lose innerhalb der vereinbarten Skontofrist nach Rechnungseingang für das jeweilige Los. Anzahlungen können grundsätzlich gegen Übergabe einer entsprechenden Bankbürgschaft (zur Absicherung der Leistungserbringung) beantragt werden.
